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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Katja Hessel, Christian Dürr,  
Dr. Florian Toncar, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
– Drucksache 19/8659 – 

Auswirkungen der verfassungswidrigen Regelungen innerhalb der Biersteuer auf 
mittelständische Brauereien 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Das Bundesverfassungsgericht hat im Dezember 2018 festgestellt, dass die Än-
derung der Biersteuer, die seit 2004 für kleine und mittelständische Brauereien 
gilt, verfassungswidrig ist. Jahrelang haben die betroffenen Brauereien erhebli-
che Summen zu viel gezahlt. Entsprechende Rückzahlungen an die betroffenen 
Brauereien sind nicht geplant. 

V o r b e me r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g  

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit Beschluss vom 11. Dezember 
2018 Änderungen des Biersteuergesetzes (BierstG) und des Einkommensteuer-
gesetzes auf Basis des sog. Koch/Steinbrück-Papiers aus dem Jahr 2004 wegen 
Mängeln im Gesetzgebungsverfahren für verfassungswidrig erklärt. Inhaltlich 
geht es in den Entscheidungen um die Kompetenzen des Vermittlungsausschus-
ses. Das Bundesverfassungsgericht verweist hier auf seine bisherige Rechtspre-
chung. 

In dem die Änderungen des BierstG betreffenden Gesetzgebungsverfahren zum 
Haushaltsbegleitgesetz (HBegLG) 2004 konnte das sogenannte Koch/Steinbrück-
Papier aufgrund der Art seiner Einführung und seiner Behandlung im parlamen-
tarischen Verfahrensgang nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
keine Grundlage für die vom Vermittlungsausschuss vorgeschlagenen Änderun-
gen des BierstG sein.  

Das BierstG wurde am 15. Juli 2009 geändert. Für die Jahre 2004 bis 2010 sprach 
das BVerfG eine Weitergeltungsanordnung des § 2 Absatz 2 BierStG in der Fas-
sung des Artikel 15 des HBegLG 2004 vom 29. Dezember 2003 aus. Somit findet 
er trotz seiner formellen Verfassungswidrigkeit für diesen Zeitraum Anwendung. 
Seit dem 1. April 2010 greift der formell und materiell rechtmäßige § 2 Absatz 2 
BierStG in der Fassung des Artikels 4 des Vierten Gesetzes zur Änderung von 
Verbrauchsteuergesetzen vom 15. Juli 2009. 
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1. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse vor, wie viele kleine und mittlere 
Brauereien von der verfassungswidrigen Biersteuer betroffen sind bzw. wa-
ren (bitte nach Bundesländern auflisten)? 

Die Anzahl kleiner und mittlerer Brauereien, die von den Auswirkungen des 
HBegLG 2004 betroffen waren, stellt sich für die Jahre 2004 bis 2010 wie folgt 
dar: 

Bundesland Brauereien bis 200.000 hl 
Baden-Württemberg 175 
Bayern 611 
Berlin 16 
Brandenburg 20 
Bremen 2 
Hamburg 3 
Hessen 62 
Mecklenburg-Vorpommern 18 
Niedersachsen 46 
Nordrhein-Westfalen 105 
Rheinland-Pfalz 38 
Saarland 13 
Sachsen 48 
Sachsen-Anhalt 20 
Schleswig Holstein 12 
Thüringen 41 

2. Wie hoch war die durchschnittliche finanzielle Belastung für die betroffenen 
Brauereien,  

a) aufgelistet nach Jahren und 

b) aufgelistet nach Bundesländern? 

Für betroffene Unternehmen entstand die Biersteuer in folgender Höhe: 
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Hinsichtlich anderer finanzieller Belastungen als der Biersteuer liegen der Bun-
desregierung keine Erkenntnisse vor. 

3. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse vor über finanzielle Einbußen seit 
2004 der kleinen und mittleren Brauereien durch die Zahlungen der verfas-
sungswidrigen Biersteuer, 

a) aufgelistet nach Jahren und 

b) aufgelistet nach Bundesländern? 

Für den Zeitraum von Januar 2004 bis März 2010 wurden hinsichtlich des  
HBegLG 2004 folgende Steuermehreinnahmen verzeichnet: 

 

4. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse über mögliche Wettbewerbsver-
zerrungen aufgrund der verfassungswidrigen Biersteuer vor, 

a) aufgelistet nach Jahren und 

b) aufgelistet nach Bundesländern? 

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. 

5. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse vor, wie viele kleine und mittlere 
Brauereien seit 2004 Insolvenz angemeldet haben (bitte nach Bundesländern 
auflisten)? 

Bis zum Jahr 2014 wurden grundsätzlich keine Daten über Brauereien, die Insol-
venz angemeldet haben, in der Bundeszollverwaltung erhoben. Für die Jahre 2014 
bis 2018 ergeben sich die folgenden Zahlen: 

Jahr Ergebnis 
2014 10 
2015 33 
2016 116 
2017 17 
2018 10 

Eine Aufschlüsselung der Unternehmensinsolvenzen, bei denen die Insolvenz 
ausschließlich auf die Auswirkungen des HBegLG 2004 zurückzuführen ist, ist 
nicht möglich. 
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6. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse vor, ob es aufgrund der verfas-
sungswidrigen Biersteuer zu Unternehmenszusammenschlüssen gekommen 
ist (bitte nach Bundesländern auflisten)? 

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. 

7. Wie viele Familienunternehmen waren von der verfassungswidrigen Bier-
steuer betroffen (bitte nach Bundesländern auflisten)? 

Es wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen. 

8. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse über Marktveränderungen seit 
2004 im Brauereisektor vor (bitte nach Bundesländern auflisten)? 

Die Anzahl der kleinen und mittleren Brauereien hat sich von 1 281 Unternehmen 
im Jahr 2004 auf 1 539 Unternehmen bis zum Jahr 2018 erhöht. Dies entspricht 
einer Steigerung von ca. 20 Prozent. 

9. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse über Umsatzrückgänge bei klei-
nen und mittleren Betrieben seit 2004 vor (bitte nach Bundesländern auflis-
ten)? 

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. 

10. Plant die Bundesregierung eine geänderte Biersteuermengenstaffel, um 
durch einen ermäßigten Biersteuersatz die Wettbewerbsfähigkeit und das 
Überleben von kleinen und mittleren Brauereien zu sichern? 

Die Bundesregierung plant aktuell keine Änderung hinsichtlich der derzeit gel-
tenden ermäßigten Steuersätze. Durch Anwendung der gültigen Biersteuermen-
genstaffel besteht für Brauereien in Abhängigkeit von der Gesamtjahreserzeu-
gung die Möglichkeit, die Höhe der Steuer im Vergleich zum Regelsteuersatz um 
bis zu 44 Prozent zu reduzieren. Die Biersteuer beträgt für einen Hektoliter (hl) 
Bier 0,787 Euro je Grad Plato. Für einen Liter Bier (z. B. Pils oder Kölsch) mit 
einem Stammwürzegehalt von 12 Grad Plato entsteht die Biersteuer in Höhe von 
0,094 Euro. 

11. Plant die Bundesregierung einen finanziellen Ausgleich oder eine andere 
Form der Kompensation für die verfassungswidrig zu viel gezahlten Steuern 
der kleinen und mittleren Brauereien? 

Da das BVerfG eine Weitergeltungsanordnung des § 2 Absatz 2 BierStG in der 
Fassung des Artikels 15 HBegLG 2004 vom 29. Dezember 2003 ausgesprochen 
hat und seit dem 1. April 2010 der formell und materiell rechtmäßige § 2 Absatz 
2 BierStG greift, plant die Bundesregierung keinen finanziellen Ausgleich oder 
eine andere Form der Kompensation.  

12. Plant die Bundesregierung einen finanziellen Ausgleich oder eine andere 
Form der Kompensation für die entstandenen Verfahrenskosten? 

Es ist seitens der Bundesregierung keine gesonderte Erstattung der Verfahrens-
kosten vorgesehen. 

Satz: Satzweiss.com Print, Web, Software GmbH, Mainzer Straße 116, 66121 Saarbrücken, www.satzweiss.com 
Druck: Printsystem GmbH, Schafwäsche 1-3, 71296 Heimsheim, www.printsystem.de 

Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de 
ISSN 0722-8333 


